
Ignoranz im Wirtschaftsministerium M-V

Faktenblatt zum geplanten Kiesabbau im Naturschutzgebiet Neuendorfer Wiek und 
Insel Beuchel auf Rügen 

Zusammengestellt vom BUND Mecklenburg-Vorpommern und der Bürgerinitiative 
Zessin 

Die Kleine Anfrage der Abgeordneten Gino Leonhard und Sigrun Reese ( FDP) zum 
Kiesabbau in Trent/Zessin vom 01.10.2009, beantwortete das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus M-V in gleicher Weise, wie es unverändert seit 10 Jahren auf die 
vielen Hinweise und Bedenken von besorgten Bürgern, Investoren, Verbänden und Touristen 
reagiert.

Das Ministerium ignoriert alle aktuellen Fakten die nachweisen, dass die vor 10 Jahren 
getroffene Entscheidung für den Kiesabbau in Trent/Zessin eine Fehlentscheidung war. 

Zum Beispiel :
1) Die Bedarfsanalyse, vor 10 Jahren das Hauptargument im Planfeststellungsbeschluss für 
die Zulassung, war viel zu hoch. 2002 wurden statt 1100 kt nur 239 kt abgesetzt, im Jahr 
2003 nur noch 107 kt.  Selbst  der Antragsteller Heidelberg Cement gibt zu, dass der Kies für 
Rügener Baustellen nicht mehr benötigt wird und will ihn für die Rohrummantelung der 
Gaspipeline anbieten. Dort wird er aber nicht gebraucht. Heidelberger hat den Zuaschlag 
nicht bekommen. - Warum wird am Vorhaben festgehalten? 

2) Die Einschätzung des Bergamtes, das nicht zu erkennen sei, dass eine touristische 
Entwicklung der Gemeinde Neuenkirchen zu erwarten sei, hat sich als falsch herausgestellt. 
Im Gegenteil - im Laufe der letzten 10 Jahre hat die Gemeinde Neuenkirchen ihr 
touristisches Potential vorrangig im Bereich des naturnahen Tourismus ausgebaut. Der 
Tourismus hat sich neben der Landwirtschaft zum wichtigsten Standortfaktor entwickelt. 
Neben den bereits umgesetzten touristischen  Projekten (wie z.B. dem Hotel und Restaurant 
Tribbevitz, dem Gutshaus Grubnow, dem Gasthaus und Pension Neuenkirchen, der 
Ferienanlage Vieregge,  der Pension Yvonne usw.) werden derzeit weitere finanzielle 
Investitionen im privaten touristischen Bereich unternommen, wie z.B. Investitionen in das 
Hafendorf Vieregge (10 Mio. Euro) oder den Gutshof Lebbin. 

3) Die Verkehrsproblematik auf der K5 wurde falsch eingeschätzt.
120 Kieslaster/Tag auf einer 5 m breiten Allee der Bauklasse VI, führen zwangsläufig zu 
Verkehrsproblemen und zur Zerstörung der Straße bzw. der Allee.
Die Auswirkungen auf die Tourismusentwicklung durch die Kiestransporte auf der einzigen 
Verbindungsstraße in die Region, wurde im Planfeststellungsverfahren ebenfalls falsch 
eingeschätzt.
Nur weil der Kiestransport nicht unmittelbar an den Urlaubsquartieren vorbeiführen würde, 
wurden negative Auswirkungen auf die Tourismusentwicklung in der Region 
ausgeschlossen. Dass die einzige - sehr enge und gewundene- Straße zu den Urlaubsorten 
durch Kiestransporter im Begegnungsverkehr nahezu blockiert wird, und damit jeden 
Ausflug, jede An- und Abreise zu einem unerfreulichen und gefährlichen Erlebnis werden 
lässt, wurde nicht berücksichtigt.
Warum gelten die Argumente für den Bau der Rügenbrücke und der B96N nicht auch für die 
K5? Stichwort: Gewährleistung der Leichtigkeit des Verkehrs.

4) Da die Zuständigkeit des Bergamtes bei der Auffahrt auf die erste öffentliche Straße 
endet,
ignoriert das Wirtschaftsministerium  die Kosten, die der Landkreis Rügen als Träger der 
Straßenbaulast für den Ausbau der K5 übernehmen müsste.



Nach Berechnungen von 1998 des Landkreises Rügen lag der Gesamtinvestitionsbedarf für 
Neubau und Verbreiterung des Staßenabschnittes bei 4,6 Mio. DM. Daraus ergibt sich ein 
Wert für die Annuität, die 265 TDM beträgt.
In einer Untersuchung von 1999 zur Wirtschaftlichkeit des geplanten Kiesabbaus stehen 
einem Erlös von 2 Mio. DM/a interne Kosten in Höhe von 1,75 Mio. DM/a gegenüber. 
Somit liegt der „Netto“- Nutzen bei 250 TDM/a. 
Der jährliche betriebswirtschaftliche Gewinn des Unternehmens in Höhe von 250 TDM/a 
wäre damit niedriger als die Kosten für den Straßenbau in Höhe von 265 TDM/a.
Alle weiteren Kostenfaktoren (Verhinderung der touristischen Entwicklung in der Region, 
Ausgleichsmaßnahmen, Zerstörung wertvoller Ökosysteme usw.) führen dazu, dass sich der 
gesamtwirtschaftliche „Netto“-Schaden weiter erhöht.
Der Steuerzahler würde letztendlich die Kosten tragen – 
der Gewinn würde an Heidelberg Cement fließen.  

5) Die nachträglich beschlossenen Ausnahmeregelungen, die den Kiesabbau in einem 
hochsensiblen Gebiet ermöglichen sollen, das als FFH-Gebiet, als Naturschutzgebiet 
Neuendorfer Wiek mit Insel Beuchel und als Vogelschutzgebiet ausgewiesen ist, beweisen 
die Oberflächlichkeit bei der Bewertung der Schutzwürdigkeit dieser Gebiete im Rahmen des 
Planfeststellungsverfahrens.

Trotz dieser Fakten besteht das Wirtschaftsministerium M-V weiterhin auf die Umsetzung 
des Vorhabens!

Es legitimiert seine unveränderte Haltung mit dem Hinweis darauf, dass zwei 
Anfechtungsklagen vom Verwaltungsgericht abgewiesen wurden, verschweigt aber, dass die 
Klagen aus formalen Gründen abgelehnt wurden. 

Ökonomische und ökologische Auswirkungen durch den Kiesabbau bzw. durch den 
Kiestransport  wurden durch das Gericht nicht beurteilt. 

Weil das Wirtschaftsministerium M-V nicht bereit ist, die Fehlentscheidungen im 
Planfeststellungsverfahren zuzugeben und damit Verantwortung zu übernehmen, werden 
Korrekturmaßnahmen zur Begrenzung ökonomischer und ökologischer Schäden verhindert!

Schwerin, Zessin, Dezember 2009 


